
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/4/15 98/14/0043
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1998

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

BAO §115;

VwRallg;

Beachte

Besprechung in: ZfV 2002, 170-174;

Rechtssatz

Ein Anwendungsfall des Grundsatzes von Treu und Glauben liegt nicht vor, wenn die Behörde keine Auskunft erteilt

hat und der Steuerp ichtige bloß meint, im Falle einer Anfrage wäre ihm eine seiner Rechtsau assung entsprechende

Auskunft erteilt worden.

Schlagworte

Rechtsgrundsätze Treu und Glauben erworbene Rechte VwRallg6/2
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